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BETREFF  ohnsteuerliche Behandlung der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs für 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (§ 8 Absatz 2 Satz 3 EStG);
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 Anwendung der Urteile des BFH vom 22. September 2010 - VI R 54/09 - (BStBl II 
Seite ■■■1), - VI R 55/09 - (BStBl II Seite ■■■1) und - VI R 57/09 - (BStBl II Seite ■■■1)

  Erörterung in der Sitzung LSt I/2011 zu TOP 10 
Z  
K  

IV C 5 - S 2334/08/10010 
2011/0250056 DO

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Zu den Urteilen des Bundesfinanzhofs 

(BStBl II Seite ■■■ ), - VI R 55/09 - (BStBl II Seite ■■■ ) und - VI R 57/09 - (BStBl II 

Seite ■■■1) sowie zu den Urteilen des BFH vom 4. April 2008 - VI R 85/04 - (BStBl II 

Seite 887), - VI R 68/05 - (BStBl II Seite 890) und vom 28. August 2008 - VI R 52/07 - 

(BStBl II 2009 Seite 280) gilt im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 

Folgendes: 

 

Die Urteile sind über den jeweils entschiedene

folgenden Regelungen anzuwenden. Die BMF-Schreiben vom 23. Oktober 2008 (BStBl I 

Seite 961) und vom 12. März 2009 (BStBl I Seite 500) werden aufgehoben. 

 

 
1 Seitenzahl wird von der Redaktionsleitung des Bundessteuerblattes ergänzt. 



 
Seite 2 1. Grundsätze der BFH-Rechtsprechung; BFH-Urteil - VI R 57/09 - 

 

1 Der BFH hat seine Rechtsauffassung bestätigt, dass die Zuschlagsregelung des § 8 Absatz 2 

Satz 3 EStG einen Korrekturposten zum Werbungskostenabzug darstellt und daher nur 

insoweit zur Anwendung kommt, wie der Arbeitnehmer den Dienstwagen tatsächlich für 

Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte benutzt hat. Die Zuschlags-

regelung des § 8 Absatz 2 Satz 3 EStG habe nicht die Funktion, eine irgendwie geartete 

zusätzliche private Nutzung des Dienstwagens zu bewerten. Sie bezwecke lediglich einen 

Ausgleich für abziehbare, tatsächlich aber nicht entstandene Erwerbsaufwendungen. 

 

2 Zur Ermittlung des Zuschlags für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 

ist nach Auffassung des BFH (Urteil vom 4. April 2008 - VI R 85/04 -, BStBl II Seite 887) 

eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten mit 0,002 % des Listenpreises im Sinne des 

§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG je Entfernungskilometer vorzunehmen. 

 

2. Zeitliche Anwendung der BFH-Rechtsprechung 
 

2.1. Anwendung der BFH-Rechtsprechung bis einschließlich 2010 

 

3 Die BFH-Rechtsprechung ist für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2010 in allen 

offenen Fällen im Veranlagungsverfahren anwendbar. Der für Lohnzahlungszeiträume bis 

einschließlich 2010 vorgenommene Lohnsteuerabzug ist nicht zu ändern. 

 

2.2. Anwendung der BFH-Rechtsprechung ab 2011 

 

4 Die BFH-Rechtsprechung ist im Lohnsteuerabzugsverfahren und im Veranlagungsverfahren 

anwendbar. 

 

5 Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist der Arbeitgeber nicht zur Einzelbewertung der tatsäch-

lichen Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (vgl. Rdnr. 2) verpflichtet. 

Dem Arbeitgeber bleibt es unbenommen, im Lohnsteuerabzugsverfahren nur die kalender-

monatliche Ermittlung des Zuschlags mit 0,03 Prozent des Listenpreises für jeden Kilometer 

der Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (0,03 %-Regelung) 

vorzunehmen, z. B. die Gestellung des betrieblichen Kraftfahrzeugs an die Anwendung der 

0,03 %-Regelung zu binden. 

 

6 Der Arbeitgeber muss in Abstimmung mit dem Arbeitnehmer die Anwendung der BFH-

Rechtsprechung oder die Anwendung der 0,03 %-Regelung für jedes Kalenderjahr einheitlich 

für alle diesem überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeuge festlegen. Die Methode darf 

während des Kalenderjahres nicht gewechselt werden; zur Anwendung im Lohnsteuer-



 
Seite 3 abzugsverfahren für 2011 vgl. Rdnr. 12. Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer ist der 

Arbeitnehmer nicht an die für die Erhebung der Lohnsteuer gewählte Methode gebunden und 

kann die Methode einheitlich für alle ihm überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeuge für das 

gesamte Kalenderjahr wechseln. 

 
3. Materielle Anwendung der BFH-Rechtsprechung 
 

7 Grundsätzlich ist die Ermittlung des Zuschlags für die Nutzung eines betrieblichen Kraftfahr-

zeugs für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte kalendermonatlich mit 

0,03 Prozent des Listenpreises für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und 

regelmäßiger Arbeitsstätte vorzunehmen. Eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten 

zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (vgl. Rdnr. 2) ist nur unter den nach-

folgenden Voraussetzungen zulässig. 

 

3.1. Anwendung der BFH-Rechtsprechung im Lohnsteuerabzugsverfahren 

 

8 Der Arbeitnehmer hat gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich fahrzeugbezogen 

schriftlich zu erklären, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er das betriebliche Kraft-

fahrzeug tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte genutzt 

hat; die bloße Angabe der Anzahl der Tage reicht nicht aus. Es sind keine Angaben erforder-

lich, wie der Arbeitnehmer an den anderen Arbeitstagen zur regelmäßigen Arbeitsstätte 

gelangt ist. Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer das betriebliche Kraftfahrzeug für Fahrten 

zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte mehrmals benutzt, sind für Zwecke der 

Einzelbewertung nur einmal zu erfassen. Diese Erklärungen des Arbeitnehmers hat der 

Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. Es ist aus Vereinfachungsgründen 

nicht zu beanstanden, wenn für den Lohnsteuerabzug jeweils die Erklärung des Vormonats 

zugrunde gelegt wird. 

 

9 Stehen dem Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere betriebliche Kraftfahrzeuge zur Verfügung, ist 

die Regelung, nach der dem Nutzungswert für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger 

Arbeitsstätte stets der Listenpreis des überwiegend für diese Fahrten benutzten betrieblichen 

Kraftfahrzeugs zugrunde zu legen ist (BMF-Schreiben vom 28. Mai 1996, BStBl I Seite 654), 

für Zwecke der Einzelbewertung nicht anzuwenden. Der Zuschlag für Fahrten zwischen 

Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ist in diesen Fällen entsprechend den Angaben des 

Arbeitnehmers (vgl. Rdnr. 8) fahrzeugbezogen zu ermitteln. 

 

10 Der Arbeitgeber hat aufgrund der Erklärungen des Arbeitnehmers den Lohnsteuerabzug 

durchzuführen, sofern der Arbeitnehmer nicht erkennbar unrichtige Angaben macht. 

Ermittlungspflichten des Arbeitgebers ergeben sich hierdurch nicht. 

 



 
eite 4 S11 Wird im Lohnsteuerabzugsverfahren eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten 

zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte vorgenommen, so hat der Arbeitgeber für 

alle dem Arbeitnehmer überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeuge eine jahresbezogene 

Begrenzung auf insgesamt 180 Fahrten vorzunehmen. Eine monatliche Begrenzung auf 

15 Fahrten ist ausgeschlossen. 

 

Beispiel 1: 

 

Arbeitnehmer A kann ein vom Arbeitgeber B überlassenes betriebliches Kraftfahrzeug 

(Mittelklasse) auch für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte nutzen. 

B liegen datumsgenaue Erklärungen des A über Fahrten zwischen Wohnung und 

regelmäßiger Arbeitsstätte für die Monate Januar bis Juni an jeweils 14 Tagen, für die 

Monate Juli bis November an jeweils 19 Tagen vor. Für den Monat Dezember liegt B eine 

datumsgenaue Erklärung des A über Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger 

Arbeitsstätte an 4 Tagen vor. 

 

In den Monaten Januar bis Juni hat B für Zwecke der Einzelbewertung jeweils 14 Tage 

zugrunde zulegen, in den Monaten Juli bis November jeweils 19 Tage. Wegen der 

jahresbezogenen Begrenzung auf 180 Fahrten ist für Zwecke der Einzelbewertung im 

Dezember nur ein Tag anzusetzen (Anzahl der Fahrten von Januar bis November = 179). 

Damit ergeben sich für die Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten des A zwischen 

Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte je Kalendermonat folgende Prozentsätze: 

• Januar bis Juni: 0,028 % (14 Fahrten x 0,002 %) 

• Juli bis November: 0,038 % (19 Fahrten x 0,002 %) 

• Dezember:  0,002 % (1 Fahrt x 0,002 %). 

 

Beispiel 2: 

 

Wie Beispiel 1. Ab Dezember steht dem A ein anderes betriebliches Kraftfahrzeug (Ober-

klasse) zur Nutzung zur Verfügung. 

 

Für die Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten des A zwischen Wohnung und regel-

mäßiger Arbeitsstätte ergeben sich entsprechend der zeitlichen Reihenfolge der tatsächlichen 

Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte je Kalendermonat folgende 

Prozentsätze: 

• Januar bis Juni: 0,028 % (14 Fahrten x 0,002 %) 

• Juli bis November: 0,038 % (19 Fahrten x 0,002 %) 

 jeweils vom Listenpreis des betrieblichen Kraftfahrzeugs der Mittelklasse, 

• Dezember:  0,002 % (1 Fahrt x 0,002 %) 

 vom Listenpreis des betrieblichen Kraftfahrzeugs der Oberklasse. 
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12 Hat der Arbeitgeber bisher im Lohnsteuerabzugsverfahren 2011 die 0,03 %-Regelung ange-

wandt, kann er abweichend von Rdnr. 6 Satz 2 während des Kalenderjahres 2011 zur 

Anwendung der BFH-Rechtsprechung übergehen. Die Methode darf während des Kalender-

jahres 2011 nicht erneut gewechselt werden. Die in Rdnr. 11 Satz 1 vorgesehene Begrenzung 

auf 180 Tage ist für jeden Kalendermonat, in der die 0,03 %-Regelung angewandt wurde, um 

15 Tage zu kürzen. 

 

13 Im Falle der Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger 

Arbeitsstätte ist die Lohnsteuerpauschalierung nach § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG anhand der 

vom Arbeitnehmer erklärten Anzahl der Tage vorzunehmen; R 40.2 Absatz 6 Satz 1 

Nummer 1 Buchstabe b), 2. Halbsatz LStR 2011 ist nicht anzuwenden. 

 

3.2. Anwendung der BFH-Rechtsprechung im Veranlagungsverfahren 

 

14 Um im Veranlagungsverfahren zur Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen 

Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte wechseln zu können, muss der Arbeitnehmer 

fahrzeugbezogen darlegen, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er das betriebliche 

Kraftfahrzeug tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 

genutzt hat. Zudem hat er durch geeignete Belege glaubhaft zu machen, dass und in welcher 

Höhe der Arbeitgeber den Zuschlag mit 0,03 Prozent des Listenpreises für jeden Kilometer 

der Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ermittelt und versteuert 

hat (z. B. Gehaltsabrechnung, die die Besteuerung des Zuschlags erkennen lässt; Bescheini-

gung des Arbeitgebers). Für das Veranlagungsverfahren 2011 gilt Rdnr. 12 entsprechend. 

 
4. Gestellung eines Fahrers für die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger 
 Arbeitsstätte; BFH-Urteil - VI R 54/09 - 
 

15 Für Veranlagungszeiträume ab 2001 bleiben die bestehenden Verwaltungsregelungen zur 

Gestellung eines Fahrers für die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 

im Hinblick auf die ab 2001 geltende, von den tatsächlichen Aufwendungen grundsätzlich 

unabhängige Entfernungspauschale unberührt, vgl. R 8.1 (10) LStR 2011. 

 

5. Selbständige Anwendung der Zuschlagsregelung des § 8 Absatz 2 Satz 3 EStG; 
 BFH-Urteil - VI R 54/09 - 
 

16 Der BFH vertritt die Auffassung, die Zuschlagsregelung des § 8 Absatz 2 Satz 3 EStG 

(„wenn und soweit“ das Kraftfahrzeug tatsächlich genutzt wird) sei neben der 1 %-Regelung 

selbständig anzuwenden, wenn das Kraftfahrzeug ausschließlich für Fahrten zwischen 

Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte überlassen wird; die Formulierung „auch“ in § 8 

Absatz 2 Satz 3 EStG stehe dem nicht entgegen. Dieser Auffassung des BFH wird aus 



 
Seite 6 Vereinfachungsgründen gefolgt. Die bestehenden Verwaltungsregelungen zum Nutzungs-

verbot des betrieblichen Kraftfahrzeugs für private Zwecke sind zu beachten (BMF-Schreiben 

vom 28. Mai 1996, BStBl I Seite 654). 

 

6. Park and ride; BFH-Urteil - VI R 68/05 - 
 

17 Setzt der Arbeitnehmer ein ihm überlassenes betriebliches Kraftfahrzeug bei den Fahrten 

zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte oder bei Familienheimfahrten nur für eine 

Teilstrecke ein, so ist der Ermittlung des Zuschlags grundsätzlich die gesamte Entfernung 

zugrunde zu legen. Es ist nicht zu beanstanden, den Zuschlag auf der Grundlage der 

Teilstrecke zu ermitteln, die mit dem betrieblichen Kraftfahrzeug tatsächlich zurückgelegt 

wurde, wenn 

a) das Kraftfahrzeug vom Arbeitgeber nur für diese Teilstrecke zur Verfügung gestellt 

 worden ist und der Arbeitgeber die Einhaltung seines Nutzungsverbots überwacht 

 (BMF-Schreiben vom 28. Mai 1996 - BStBl I Seite 654) oder 

b) für die restliche Teilstrecke ein Nachweis über die Benutzung eines anderen 

 Verkehrsmittels erbracht wird, z. B. eine auf den Arbeitnehmer ausgestellte Jahres-

 Bahnfahrkarte vorgelegt wird (BFH-Urteil vom 4. April 2008 - VI R 68/05 - BStBl II 

 Seite 890). 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

 

Im Auftrag 

 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.  


